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Chur, 17. Januar 2022 

 

Vortrag der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden  
im Saal Brandis neben dem Bündner Naturmuseum zum Thema  
 

19 Jahre Monitoring der Schweizer Tagfalterfauna 
mit Blick auf den Alpenraum 

Mittwoch, 26. Januar 2022, 20.15 Uhr 
 
Referent: Matthias Plattner, Verantwortlicher Felderhebungen im Bio-
diversitätsmonitoring Schweiz, Hintermann & Weber AG, Reinach (BL) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Seit 2003 erhebt der Bund im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings Schweiz (BDM) 

nebst anderen Artengruppen die Tagfalter. Dafür werden 450 regelmässig über die 

ganze Schweiz verteilte Zählstrecken alle 5 Jahre begangen. Zur Zeit liegen die Ergeb-

nisse von drei vollständigen Erhebungszyklen vor, der vierte wird 2022 abgeschlossen. 

Gleichzeitig beginnen in diesem Jahr auch ein kantonales Biodiversitätsmonitoring in 

Graubünden. 

Die Analyse der Daten wird durch die Verwendung von ökologisch ähnlichen Gruppen 

erleichtert. In den den letzten Jahren zeichnen sich verschiedene, teils widersprüchliche 

Entwicklungen ab. So lassen sich zum Beispiel positive und negative Effekte des Klima-

wandels zeigen. Der Referent, Matthias Plattner, Verantwortlicher für Felderhebungen 

im Biodiversitätsmonitoring Schweiz, wirft einen vertieften Blick auf alpine Arten und sol-

che, für welche der Kanton Graubünden eine besondere Verantwortung trägt. Mit der 

vorgesehenen Verdichtung der nationalen Zählung werden in Zukunft noch genauere 

Aussagen zur Entwicklung der Biodiversität im Alpenraum und speziell im Kanton Grau-

bünden möglich sein. 



Aus Kostengründen sind Nicht-Mitglieder der NGG gebeten, einen Unkostenbeitrag von 

CHF 10.-- beizusteuern. 

Die Veranstaltung findet im Saal Brandis neben dem Bündner Naturmuseum statt. 
Aus Kostengründen sind Nicht-Mitglieder der NGG gebeten, einen Unkostenbeitrag 
von CHF 10.-- beizusteuern. 

Aufgrund der behördlichen Vorgaben gegen Corona gilt eine Zertifikatspflicht für Per-
sonen ab 16 Jahren und Maskenpflicht ab 12 Jahren. Beim Eintritt sind ein gültiges 
Covid-Zertifikat 2G (geimpft oder genesen) und ein Personalausweis vorzuweisen. 

 


